
STADT BECKUM 

Bekanntmachung 

Gremium: Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

Datum: Mittwoch, 25.09.2024 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ort: Aula der Antoniusschule, Antoniusstraße 5 – 7, 59269 Beckum 

Hinweise: Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind zum öffentlichen Teil der Sitzung 

herzlich eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1 Bestellung einer stellvertretenden Schriftführung 

2 Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

3 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

26.06.2024 – öffentlicher Teil – 

4 Bericht der Verwaltung 

5 Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene  

Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land  

Nordrhein-Westfalen 

6 Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2024/2025 

7 Finanzierung der Betreuungsangebote an den Grundschulen der Stadt Beckum 

8 Finanzierung der Offenen Ganztagsschule in den Grundschulen 

9 Erweiterung des Stellenumfangs der Öffentlichen Bücherei Beckum – Antrag der 

Öffentlichen Bücherei Beckum vom 10.08.2024 

10 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1 Niederschrift über die Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses vom 

26.06.2024 – nicht öffentlicher Teil – 

2 Bericht der Verwaltung 

3 Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Beckum, den 13.09.2024 gezeichnet 

Burkhard Dierkes 

Vorsitz 



STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0265 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Bestellung einer stellvertretenden Schriftführung 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen:  

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

25.09.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Frau Sarah Loch wird zur 1. stellvertretenden Schriftführerin bestellt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Personal- und Sachkosten, die dem laufenden Verwaltungsbetrieb zuzuord-

nen sind. 

Finanzierung 

Es entstehen keine zusätzlichen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.  

Erläuterungen: 

Die Verwaltung schlägt vor, Frau Sarah Loch, Mitarbeiterin des Kulturbüros, als 1. stellver-

tretende Schriftführung für die Erstellung der Niederschriften über die Sitzungen des 

Schul-, Kultur- und Sportausschusses zu bestellen. Die bisherigen stellvertretenden Schrift-

führungen sind nicht mehr bei der Stadt Beckum beschäftigt.  

Eine neue 2. stellvertretende Schriftführung soll zu einem späteren Zeitpunkt bestellt wer-

den.  

Anlage(n): 

ohne 
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STADT BECKUM Berichtsvorlage 2024/0273 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Bericht über offene Anträge und Anfragen der Fraktionen sowie über offene 

Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen:  

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

25.09.2024 Kenntnisnahme 

Erläuterungen: 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 die Verwaltung beauftragt, 

quartalsweise im jeweils zuständigen Gremium über die Sachstände der noch offenen An-

träge und Anfragen der Fraktionen sowie der noch offenen Anregungen und Beschwer-

den gemäß § 24 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zu be-

richten. Tagt ein Gremium nicht quartalsweise, erfolgt die Berichterstattung in der nächs-

ten Sitzung. Auf die Vorlage 2021/0418 und die Niederschrift zur Sitzung des Rates der 

Stadt Beckum vom 21.12.2021 wird verwiesen. 

Es liegen aktuell keine offenen Anfragen beziehungsweise Anträge der Fraktionen vor, die 

in die Zuständigkeit des Schul-, Kultur- und Sportausschusses fallen. 

Folgende Anregung/Beschwerde nach § 24 GO NRW, die in die Zuständigkeit des Schul-, 

Kultur- und Sportausschusses fällt, liegt aktuell vor: 

• Sanierung beziehungsweise Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus-

Gymnasiums Neubeckum (siehe Anlage zur Vorlage) 

Mit Schreiben vom 04.02.2024 (eingegangen bei der Verwaltung am 04.03.2024) 

wendet sich der Petent an den Bürgermeister. Es wird eine Sanierung beziehungs-

weise Modernisierung des Sportplatzes des Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum 

begehrt. 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 18.03.2024 die Anregung/Be-

schwerde nach § 24 GO NRW zur Erledigung an den Schul-, Kultur- und Sportaus-

schuss verwiesen. 

Die Verwaltung ermittelt derzeit die Kosten für eine Sanierung des Sportplatzes am 

Kopernikus-Gymnasium Neubeckum. Die Angelegenheit wird dem Ausschuss zur 

Beratung vorgelegt, sobald alle erforderlichen Angaben vorliegen. 

 

Anlage(n): 

Anregung/Beschwerde nach § 24 GO NRW  
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STADT BECKUM Berichtsvorlage 2024/0269 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Schülerzahlen zum Schuljahresbeginn 2024/2025 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen:  

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

25.09.2024 Kenntnisnahme 

Erläuterungen: 

Der Vorlage ist als Anlage 1 eine Übersicht über die Schüler- und Klassenzahlen zum 

Schuljahresbeginn 2024/2025 zur Information beigefügt. 

Die Anlage 2 enthält eine Übersicht über die Anzahl der zugewanderten Schülerinnen und 

Schüler ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen, die sich in der schulischen Erst- und 

Anschlussförderung befinden.  

Anlage(n): 

1 Übersicht über Schüler- und Klassenzahlen zum Schuljahresbeginn 2024/2025 

2 Übersicht über Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Sprachförderung 
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 Schüler- und Klassenzahlen der Beckum Schulen 2024/2025 

Vergleich mit Vorjahr

Stand: 09.09.2024

Grundschulen 1 2 3 4

Grundschule an den Kastanien 97 4 83 3 101 4 73 3 354 14 363 14

Martinschule 72 3 84 3 77 3 81 3 314 12 333 12

Grundschulverbund Sonnenschule* 66 3 89 4 68 3 89 4 312 14 313 14

Standort Sonnenschule 53 3 66 3 51 2 71 3 241 11 239 11

Standort K.-v.-Galen-Schule 13 23 1 17 1 18 1 71 3 74 3

Fr.-v-Bodelschwingh-Schule 71 3 67 3 72 3 72 3 282 12 284 12

Roncallischule 45 2 53 2 46 2 50 2 194 8 169 7

Zwischensumme GS 351 15 376 15 364 15 365 15 1456 60 1462 59

weiterführende Schulen (Jg 5 - 10) 5 6 7 8 9 10

Sekundarschule 55 3 52 3 83 3 85 4 105 4 63 3 443 20 450 20

Rosa Parks Gesamtschule** 83 3 87 3 83 3 87 3 91 3 80 3 511 18 512 18

Zwischensumme wfS Jg 5 - 10 138 6 139 6 166 6 172 7 196 7 143 6 954 38 962 38

Gymnasien 5 6 7 8 9

Albertus-Magnus-Gymnasium G9 134 5 111 4 97 4 112 4 99 4 103 4 83 5 818 35 813 34

AMG auslaufende Jahrgänge G8 79 5

Kopernikus-Gymnasium G9 91 3 68 3 79 3 62 3 74 3 67 3 43 2 534 24 529 24

KGN auslaufende Jahrgänge G8 50 4

Zwischensumme Gymnasien 225 8 179 7 176 7 174 7 173 7 170 7 126 7 0 0 129 9 1352 59 1342 58

Summe aller Schüler(innen) 351 15 376 15 364 15 365 15 363 14 318 13 342 13 346 14 369 14 313 13 126 7 0 0 129 9 3762 157 3766 155

* Seit 2018/19 im Grundschulverbund mit der Sonnenschule, Standort Beckum besteht aus 6 Lerngruppen mit Jahrgängen 1-2, Standort Vellern bestehend aus 3 Lerngruppen mit  Jahrgängen 1- 4

** Standort Neubeckum, Träger: Zweckverband Beckum-Ennigerloh

2024/2025

6 7 8 9 10 111 2 3 4 5 GESAMT:

10 11/EF

12 13

12/Q1 13/Q2

2023/2024

Anlage 1 zur Vorlage 2024/0269T
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FD 40 Stand: September 2024

Erstförderung Anschlussförderung Gesamt

Grundschule Mitte 34 4 38

Martinschule 6 4 10

Sonnenschule 5 0 5

Friedrich-von-

Bodelschwingh-Schule
37 16 53

Roncallischule 16 2 18

Sekundarschule 66 0 66

Gesamtschule 5 45 50

Albertus-Magnus-

Gymnasium
5 5 10

Kopernikus-

Gymnasium
10 3 13

Gesamt 184 79 263

Erstförderung

Förderphase zum Erwerb von Deutschkenntnissen und Basiskompetenzen 

(2 Jahre nach der ersten Meldung in Deutschland)

Anschlussförderung

Phase zur Förderung der weiteren Sprachentwicklung sowie der fachlichen und sozialen Kompetenzen 

Schule
Anzahl Schülerin und Schüler in Sprachförderung

Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler in Sprachförderung

Anlage 2 zur Vorlage 2024/0269
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STADT BECKUM Berichtsvorlage 2024/0270 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Finanzierung der Betreuungsangebote an den Grundschulen der Stadt Beckum 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

25.09.2024 Kenntnisnahme 

Erläuterungen: 

Der Rat der Stadt Beckum hat in seiner Sitzung am 23.05.2024 über die Höhe der Eltern-

beiträge für die Frühbetreuung und die Über-Mittag-Betreuung beraten und diese be-

schlossen (vergleiche Vorlagen 2024/0112 und 2024/0112/1 sowie Niederschriften über 

die Sitzungen des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 30.04.2024  

sowie des Rates der Stadt Beckum vom 23.05.2024). 

Hintergrund der Beratungen war, dass die Trägerinnen der Betreuungsangebote, die  

Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH sowie die Deutsches Rotes Kreuz Warendorf-

Beckum Soziale Dienste gGmbH (im Weiteren Trägerinnen genannt) dargelegt und durch 

entsprechende Kostenkalkulationen begründet hatten, dass mit dem bisher festgesetzten 

Elternbeitrag in Höhe von 25,00 Euro für die Über-Mittag-Betreuung in den Grundschulen 

ein kostendeckender Betrieb nicht möglich ist. Für die Frühbetreuung sah die Satzung bis 

dahin keinen Elternbeitrag vor. Die Trägerinnen hatten bei der Stadt Beckum eine Über-

nahme des nicht durch Einnahmen gedeckten Defizites beantragt. 

Der Rat der Stadt Beckum hat am 23.05.2024 eine Änderung der Beitragssatzung Kinder-

tagesbetreuung dahingehend beschlossen, dass ab dem 01.08.2024 ein Elternbeitrag für 

die Frühbetreuung in Höhe von 15,00 Euro monatlich festgesetzt und damit neu einge-

führt wurde. Der Elternbeitrag für die Über-Mittag-Betreuung wurde nicht angehoben 

und verblieb damit unverändert bei 25,00 Euro monatlich. Für diesen Beitrag wurde ab 

01.08.2024 zusätzlich eine Geschwisterermäßigung beschlossen. 

Mit den so beschlossenen Elternbeiträgen ergab sich rechnerisch ein Gesamtdefizit von 

voraussichtlich rund 111.600,00 Euro für das Schuljahr 2024/2025. Als Bezugsgröße für 

die Berechnung wurde die Anzahl der betreuten Schülerinnen und Schüler und die Anzahl 

der Betreuungsgruppen aus dem Schuljahr 2023/2024 herangezogen, da noch keine Zah-

len für das kommende Schuljahr vorlagen. 

Inzwischen haben die Trägerinnen aktualisierte Zahlen für das laufende Schuljahr vorge-

legt. Die Nachfrage nach Plätzen in der Über-Mittag-Betreuung ist stadtweit von 

260 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2023/2024 auf aktuell 311 Schülerinnen im 

Schuljahr 2024/2025 gestiegen. An der Martinschule und an der Friedrich-von-Bodel-

schwingh-Schule musste jeweils eine zusätzliche Gruppe eingerichtet werden. Somit ist 

die Anzahl der Betreuungsgruppen von 11 im Schuljahr 2023/2024 auf 13 im Schuljahr 

2024/2025 gestiegen. Für diese Gruppen ist zusätzliches Personal erforderlich.  
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Die Anzahl der Betreuungsgruppen für die Frühbetreuung ist mit insgesamt 5 Gruppen 

konstant geblieben. Die Anzahl der angemeldeten Betreuungskinder ist von 106 auf 74 

zurückgegangen. 

Außerdem wurde ab dem 01.01.2025 mit weiteren Kostensteigerungen durch Tariferhö-

hungen bei den Personalkosten kalkuliert. 

Insgesamt ergibt sich für das Schuljahr 2024/2025 nach den aktuell vorgelegten Zahlen 

voraussichtlich ein nicht durch Einnahmen der Trägerinnen gedecktes Defizit für die Über-

Mittag-Betreuung und die Frühbetreuung in Höhe von insgesamt 160.600,00 Euro.  

Gegenüber des in der Vorlage 2024/0112/1 mit 111.600,00 Euro prognostizierten Betra-

ges erhöht sich das Defizit somit voraussichtlich um weitere rund 49.000,00 Euro.  

Auf das Haushaltsjahr 2024 entfallen anteilig auf 5 Monate voraussichtlich rund 

61.450,00 Euro. Die Deckung erfolgt aus Minderausgaben beim Konto 529101/729101 – 

Schülerbeförderung – alle Schulen. 

Die auf das Haushaltsjahr 2025 entfallenen Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 

99.150,00 Euro für 7 Monate des Schuljahres 2024/2025 sowie für weitere 5 Monate des 

Schuljahres 2025/2026 sowie für die nachfolgenden Haushaltsjahre werden im Rahmen 

der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 berücksichtigt.  

Anlage(n): 

ohne 

 



STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0272 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Finanzierung der Offenen Ganztagsschule in den Grundschulen 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

25.09.2024 Beratung 

Rat der Stadt Beckum 

29.10.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Stadt Beckum übernimmt für das Schuljahr 2024/2025 den nicht durch die Landeszu-

wendungen und den städtischen Eigenanteil gedeckten finanziellen Mehrbedarf der  

Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule in den Grundschulen der Stadt Beckum von – 

auf der Grundlage der von den Trägerinnen aktuell vorgelegten Kostenkalkulationen – 

voraussichtlich rund 432.558,00 Euro. 

Die Stadt Beckum übernimmt auf der Grundlage der Kostenermittlung für das Schuljahr 

2024/2025 zur Sicherstellung der Qualität des Betreuungsangebotes auch für künftige 

Schuljahre den Mehrbedarf der Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule. Die Kostenbe-

rechnungen für das Schuljahr 2024/2025 mit den entsprechenden Stellenbedarfen wer-

den dabei als Basis für kommende Schuljahre herangezogen. Insbesondere Personalkos-

tenveränderungen aufgrund weiterer tariflicher Entwicklungen werden berücksichtigt. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen zusätzliche Kosten von voraussichtlich rund 144.882,00 Euro für das Haus-

haltsjahr 2024 und rund 287.676,00 Euro für das Haushaltsjahr 2025. Die Haushaltsansätze 

für weitere Schuljahre sind entsprechend fortzuschreiben, auch hier ergeben sich Mehr-

kosten. 

Finanzierung 

Im Haushaltsjahr 2024 stehen bei dem Produktkonto 030101.531726/731726 – Weiterlei-

tung der Mittel für Ganztagsschule an Kooperationspartner – ausreichend Haushaltsmittel 

für die Deckung des Mehrbedarfs von rund 144.882,00 Euro zur Verfügung. 

Der für das Haushaltsjahr 2025 anteilige Mehrbedarf für 7 Monate des Schuljahres 

2024/2025 von rund 287.676,00 Euro sowie anteilig für die 5 Monate des Schuljahres 

2025/2026 und für die Folgejahre ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zu veranschla-

gen.  
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Erläuterungen: 

Auf die Ausführungen in der Vorlage 2023/0388 – Finanzierung der Offenen Ganztags-

schule – Antrag der Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule auf Erhöhung der kommu-

nalen Eigenanteile im Schuljahr 2023/2024 – wird verwiesen. 

Die Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH und die Deutsches Rotes Kreuz Warendorf-

Beckum Soziale Dienste gGmbH hatten beantragt, dass die Stadt Beckum die nicht durch 

die Einnahmen gedeckten Kosten für die Durchführung der Offenen Ganztagsschule 

übernimmt. Durch die Tarifabschlüsse für das pädagogische Fachpersonal hatten sich die 

Personalkosten für die Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule deutlich erhöht. Mit den 

gesetzlich vorgegebenen Zuwendungspauschalen des Landes und den pflichtigen städti-

schen Eigenanteilen, die die Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule vom Land Nord-

rhein-Westfalen und von der Stadt Beckum erhalten, ist ein kostendeckender Betrieb nicht 

möglich. Zur Sicherung der Qualität des Betreuungsangebotes ist die Beschäftigung von 

Fachkräften erforderlich, die nur mit der Zahlung eines entsprechend tariflichen Entgelts 

auf dem Arbeitsmarkt zu finden und zu halten sind. 

Sowohl der Schul-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung am 14.12.2023 als auch 

der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 19.12.2023 haben dem Defizitausgleich 

jeweils einstimmig zugestimmt (siehe Niederschriften über die jeweiligen Sitzungen).  

Darüber hinaus wurde im Schul-, Kultur und Sportausschuss angeregt, künftig einen  

finanziellen Puffer für die Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule einzuplanen und einen 

verlässlichen Finanzrahmen zu schaffen. 

Für das Schuljahr 2024/2025 haben die Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule folgende 

Kostenkalkulationen – unter Berücksichtigung der aktuellen Belegungszahlen – vorgelegt: 

Kosten der Trägerinnen der Offenen Ganztagsschulen im Schuljahr 2024/2025 

Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH 

Ausgaben Martinschule   

Personalkosten pädagogisch  373.360,74 Euro  

Sachkosten 8.100,00 Euro  

Kosten externe Honorare 3.000,00 Euro  

Gesamtsumme Ausgaben Martinschule 384.462,45 Euro  

Ausgaben Grundschulverbund Sonnenschule   

Personalkosten pädagogisch  450.313,62 Euro  

Sachkosten 9.600,00 Euro  

Kosten externe Honorare 3.000,00 Euro  

Gesamtsumme Ausgaben Grundschulverbund Sonnenschule 462.913,62 Euro  

Ausgaben Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule    

Personalkosten pädagogisch  351.272,89 Euro  

Sachkosten 7.440,00 Euro  

Kosten externe Honorare 3.000,00 Euro  

Gesamtsumme Ausgaben Friedrich-von Bodelschwingh-Schule 361.712,89 Euro  
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Ausgaben Roncallischule   

Personalkosten pädagogisch  310.520,13 Euro  

Sachkosten 7.140,00 Euro  

Kosten externe Honorare 3.000,00 Euro  

Gesamtsumme Ausgaben Roncallischule 320.660,13 Euro  

Gesamtsumme Ausgaben Schulen Mütterzentrum Soziales Netz-

werk gGmbH 

1.529.749,09 Euro  

Deutsches Rotes Kreuz Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH 

Ausgaben Grundschule an den Kastanien   

Personalkosten pädagogisch 474.215,07 Euro  

Sachkosten 6.000,00 Euro  

Kosten externe Honorare 2.200,00 Euro  

Gesamtsumme Ausgaben Deutsches Rotes Kreuz Warendorf-

Beckum Soziale Dienste gGmbH 

482.415,07 Euro  

 

Gesamtsumme der Ausgaben aller Schulen 2.012.164,16 Euro  

Die Personalkostensteigerungen aufgrund des letzten Tarifabschlusses sind in den Kosten 

bis Ende 2024 vollständig berücksichtigt. Ab 01.01.2025 sind die Trägerinnen der Offenen 

Ganztagsschule von einer Personalkostensteigerung 7 Prozent ausgegangen, die in den 

Kalkulationen eingerechnet wurden. 

Für die Durchführung der Offenen Ganztagsschule in den Grundschulen erhalten die Trä-

gerinnen der Offenen Ganztagsschule Landesmittel sowie einen städtischen Eigenanteil 

pro Kind und Schuljahr, deren Höhe sich nach dem Runderlass des Ministeriums für 

Schule, Jugend und Kinder vom 12.02.2003 in der jeweils aktuellen Fassung richtet. Die 

Fördersätze werden jährlich um 3 Prozent erhöht. Für das Schuljahr 2024/2025 gelten  

folgende Beträge: 

Landesmittel Betrag je Schuljahr je 

Kind in 2024/2025 

Regelfördersatz  1.434 Euro 

Erhöhter Fördersatz für Kinder mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf und Flüchtlingskinder  

2.614 Euro 

Städtischer Eigenanteil  

wird für alle an OGS teilnehmenden Kinder gezahlt 

568 Euro 

Für das Schuljahr 2024/2025 sind mit Stand vom 01.09.2024 insgesamt 723 Kinder in der 

Offenen Ganztagsschule angemeldet (541 für Martinschule, Grundschulverbund Sonnen-

schule, Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule, Roncallischule und 182 für die Grundschule 

an den Kastanien). Bis zur Stichtagsmeldung in der Woche nach den Herbstferien sind 

Änderungen bei den Teilnehmendenzahlen für das Schuljahr 2024/2025 noch möglich. 
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Die Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben für das Schuljahr 2024/2025 stellt 

sich aktuell wie folgt dar: 

Mütterzentrum Soziales Netzwerk gGmbH 

Landesmittel Regelsatz (458 x 1.434 Euro) 656.772,00 Euro 

Landesmittel erhöhter Satz (83 x 2.614 Euro) 216.962,00 Euro 

Städtischer Eigenanteil (541 x 568 Euro) 307.288,00 Euro 

Gesamtsumme Zuwendungen 1.181.022,00 Euro 

Kosten 1.529.749,09 Euro 

Differenz –348.727,09 Euro 

Deutsches Rotes Kreuz Warendorf-Beckum Soziale Dienste gGmbH 

Landesmittel Regelsatz (153 x 1.434 Euro) 219.402,00 Euro 

Landesmittel erhöhter Satz (29 x 2.614 Euro) 75.806,00 Euro 

Städtischer Eigenanteil (182 x 568 Euro) 103.376,00 Euro 

Gesamtsumme Einnahmen 398.584,00 Euro 

Kosten 482.415,07 Euro 

Differenz –83.831,07 Euro 

Insgesamt liegt der Zuschussbedarf für den Ausgleich des Defizites der Trägerinnen der 

Offenen Ganztagsschule für das Schuljahr 2024/2025 bei voraussichtlich 432.558,16 Euro. 

Ob der Bedarf in dieser Höhe tatsächlich eintritt, hängt auch davon ab, ob und in welcher 

Höhe zum 01.01.2025 eine Tariferhöhung für die pädagogischen Fachkräfte erfolgt. Wei-

tere Änderungen beim Finanzierungsbedarf können sich auch aus der Entwicklung der 

Teilnehmendenzahlen der Offenen Ganztagsschule ergeben. 

Der Elternbeitrag für die Offene Ganztagsschule kann zur Refinanzierung des städtischen 

pflichtigen Eigenanteils und des Mehrbedarfes der Trägerinnen der Offenen Ganztags-

schule herangezogen werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden hier 658.168,00 Euro erwar-

tet, im Haushaltsjahr 2025 648.000,00 Euro. 

Die Verwaltung schlägt vor, den nachgewiesenen Mehrbedarf in Höhe von insgesamt  

voraussichtlich rund 432.558,16 Euro für das Schuljahr 2024/2025 zu übernehmen.  

Davon entfallen auf das Haushaltsjahr 2024 anteilig rund 144.882,00 Euro und auf das 

Haushaltsjahr 2025 anteilig rund 287.676,00 Euro. Eine Abrechnung der tatsächlich ent-

standenen Kosten erfolgt zum Ende des Schuljahres im Rahmen der Erstellung des Ver-

wendungsnachweises. 

Wie berichtet, fehlen gesetzlich festgelegte Standards für Gruppengrößen und personelle 

Ausstattung für die Offene Ganztagsschule. Mit der aktuellen personellen Ausstattung 

und Finanzierung sind die Trägerinnen der Offenen Ganztagsschule in der Lage, ein qua-

litativ ansprechendes Angebot aufrecht zu erhalten. Daher sollen die Kostenberechnun-

gen für das Schuljahr 2024/2025 mit dem zugrundeliegenden entsprechenden Stellenbe-

darf als Basis für kommende Schuljahre herangezogen werden. Jeweils rechtzeitig vor 

Schuljahresbeginn, wenn die Parameter, wie Teilnehmendenzahlen und Personalentwick-

lungen absehbar sind, werden Abstimmungsgespräche über die Finanzierung Offenen 

Ganztagsschule für das kommende Schuljahr mit den Trägerinnen der Offenen Ganztags-

schule geführt. Dabei sollen auch regelmäßige Personalkostenveränderungen berücksich-

tigt werden.  
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STADT BECKUM Beschlussvorlage 2024/0276 

DER BÜRGERMEISTER öffentlich 

Erweiterung des Stellenumfangs der Öffentlichen Bücherei Beckum – Antrag der 

Öffentlichen Bücherei Beckum vom 10.08.2024 

Federführung: Fachbereich Bildung, Kultur und Freizeit 

Beteiligungen: Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Baumann | 02521 29-4000 | baumann@beckum.de 

Beratungsfolge: 

Schul-, Kultur- und Sportausschuss 

25.09.2024 Entscheidung 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Dem Antrag der katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus Beckum auf Erweiterung 

des Stellenumfangs der Büchereileitung um 5,5 Stunden wird befristet für das Jahr 2025 

zugestimmt.  

Kosten/Folgekosten 

Die finanzielle Mehrbelastung für die beantragte Stundenaufstockung beträgt pro Jahr 

insgesamt rund 12.900 Euro. Laut Vertrag zwischen der Stadt Beckum und der katholi-

schen Kirchengemeinde St. Stephanus beteiligt sich die Stadt Beckum mit 66 2/3 Prozent 

an den nicht gedeckten Gesamtaufwendungen der Öffentlichen Bücherei Beckum. Somit 

ergibt sich für die Stadt Beckum eine Mehrbelastung im Jahr 2025 von rund 8.520 Euro. 

Finanzierung 

Der Zuschuss an die Öffentliche Bücherei Beckum wird über das Produktkonto 040105 

531800/731800 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche – 

abgewickelt. Die Finanzierung des für das Jahr 2025 befristeten erhöhten Zuschusses von 

rund 8.520 Euro erfolgt im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2025.  

Erläuterungen: 

Mit Schreiben vom 10.08.2024 beantragt die katholische Kirchengemeinde St. Stephanus 

Beckum, den Stellenumfang der Büchereileitung um 5,5 Stunden aufzustocken (siehe An-

lage zur Vorlage). 

In der Begründung wird Bezug auf eine anliegende Stellungnahme der Fachstelle Büche-

reien beim Bistum Münster genommen. Zudem wird die Erweiterung des Stellenumfangs 

mit dem Ausbau der Veranstaltungs- und Beratungsangebote begründet. 

Für die Einzelheiten wird auf den als Anlage zur Vorlage beigefügten Antrag der Öffentli-

chen Bücherei Beckum und die Stellungnahme der Fachstelle Büchereien verwiesen.  

TOP Ö  9TOP Ö  9
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Die Verwaltung nimmt zu dem Antrag wie folgt Stellung: 

Nach derzeitigem Planungsstand wird die Stadtbücherei Neubeckum im Jahr 2025 über 

mehrere Monate geschlossen werden müssen, um die Baumaßnahmen an dem Gebäude 

sowie die Neueinrichtung der Bücherei durchführen zu können. Es ist zu erwarten, dass 

die Besuchsfrequenz in der Öffentlichen Bücherei Beckum dadurch steigen wird, was tem-

porär zu einem erhöhten Personalbedarf führen wird. Somit befürwortet die Verwaltung 

eine befristete Stundenaufstockung der Büchereileitung der Öffentlichen Bücherei 

Beckum um 5,5 Stunden für das Jahr 2025. 

Die beantragte dauerhafte Stundenaufstockung vor dem Hintergrund des Ausbaus der 

Veranstaltungs- und Beratungsangebote lehnt die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt ab. 

Vielmehr ist nach Wiedereröffnung der Stadtbücherei Neubeckum und der Umsetzung 

des am 15.12.2022 im Schul-, Kultur- und Sportausschuss beratenen Zukunftskonzeptes 

(siehe Vorlage 2022/0450 und Niederschrift zur Sitzung) auf Grundlage der allgemeinen 

Haushaltslage ein inhaltliches und personelles Konzept für die Stadtbücherei Neubeckum 

zu erarbeiten, das die Angebote in der Öffentlichen Bücherei Beckum berücksichtigt. Da-

nach wird zu entscheiden sein, welche Angebote in der jeweiligen Bücherei vorgehalten 

werden und ob diese eine dauerhafte Stundenaufstockung der Büchereileitung der  

Öffentlichen Bücherei Beckum rechtfertigen.  

Anlage(n): 

1 Antrag 

2 Stellungnahme 

 



Anlage 1 zur Vorlage 2024/0276
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Anlage 2 zur Vorlage 2024/0276
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